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Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung Stapelfeld hat in der Sitzung am 04.12.2023 unter TOP 16 im 
Rahmen der Preisgestaltung 2024 eine Änderung des „Tarifblatts“ beschlossen. 
Verwaltungsseitig bestehen jedoch gegen den gefassten Beschluss hinsichtlich der „Kosten 
des Anschlusses“ Bedenken, sodass die öffentliche Bekanntmachung der 24. Änderung des 
Tarifblatts am 21.12.2023 zunächst ohne eine Änderung der „Kosten des Anschlusses“ 
erfolgt ist. 
  
Verwaltungsseitig wurden jetzt die vorliegenden Unterlagen gesichtet, daraus ergibt sich 
folgender Sachverhalt: 
  
Das Tarifblatt ist als „Teil 3“ (sh. Seite 11 der Anlage) Bestandteil der 
„Allgemeine Versorgungsbedingungen über die Lieferung von Wärme aus dem 
Fernwärmenetz in Stapelfeld (AVB Fernwärme) In der Fassung vom Januar 1982“. 
Auf den Seiten 12 bis 14 folgen dann die entsprechenden Regelungen zum „Wärmepreis“ 
und zu den„Anschlußkosten“. 
„3.3 Die Anschlußkosten gemäß 2. gelten für eine Beantragung des Anschlusses bis zum 

27. Februar 1982. Für einen späteren Anschluß (bzw. eine spätere Beantragung) 
erhöhen sich die Anschlußkosten gemäß 2. um 70 Prozent; ansonsten ändern sie 
sich nach der gleichen Formel wie der Grundpreis 1.1.2. 

3.4 Ist der Anschluß wegen der besonderen Lage des Grundstückes oder aus sonstigen 
technischen oder wirtschaftlichen Gründen mit erheblichen Schwierigkeiten oder 
besonderer Maßnahmen und Aufwendungen verbunden, kann die FWVS den 
Anschluß ablehnen. 

 Dies gilt nicht, wenn sich der Kunde bereiterklärt, neben den Hausanschlußkosten 
auch die entstehenden Mehrkosten für den Leitungsbau bis zur Höhe von 70 % zu 
tragen. Auf Verlangen des Fernwärmeversorgungsunternehmens ist Sicherheit für 
zusätzliche Aufwendungen zu leisten.“ 

  
Folgendes ergibt sich aus den jeweiligen Niederschriften und den vorhandenen Anlagen zur 
Niederschrift: 
  
Im Jahr 2017 haben der damalige Vorsitzende des Werkausschusses und der Werkleiter 
einen Rechtsanwalt mit der Prüfung der rechtlichen Möglichkeiten einer Änderung des - seit 
1982 bestehenden - Preissystems beauftragt. Über die sehr umfangreichen Ausführungen 
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des RA vom 31.07.2017 und den von ihm vorgelegte Entwurf des „Wärmelieferungsvertrag 
(Vollversorgung)“ wurde erstmalig in der Sitzung des Werkausschusses am 24.08.2017 
(TOP 5 und TOP 11.3 -sh. dazu auch die nichtöffentliche Anlage-) beraten. Auf die weiteren 
Beratungen des Werkausschusses am 21.09.2017 (TOP 7), am 22.11.2017 (TOP 13.2), am 
21.02.2018 (TOP 11.1) wird verwiesen. 
Als Ergebnis hat die Gemeindevertretung in der Sitzung am 09.04.2018 (TOP 26.2) 
einstimmig die „Neufassung Wärmeliefungsvertrag (Vollversorgung)“ beschlossen. 
In der Sitzung des Werkausschusses am 02.08.2018 (TOP 7) wurde mitgeteilt, dass dieser 
Vertrag mit den rd. 480 Bestandskunden geschlossen werden soll. 
  
In der Sitzung am 24.10.2018 (TOP 7) berichtet der Werkleiter jedoch, dass für die 
Bestandskunden stattdessen (Wärmeliefungsvertrag (Vollversorgung)) ein allgemeines 
Informationsblatt (ohne Personalisierung) „Allgemeine Vertragskonditionen der FWVS“ mit 
einem Anschreiben  an alle betroffenen Eigentümer versandt wurde. 
  
Anhand der vorliegenden Unterlagen können keine weiteren Beratungsgrundlagen erstellt 
bzw. ein Beschlussvorschlag gemacht werden. 
 

Finanzielle / umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen: 
Zur Zeit keine Auswirkungen. 
 

Beschlussvorschlag: 
 Ergibt sich ggf. aus der Beratung. 

 

Anlage/n: 
1 Versorgungsbedingungen FWVS 1982 

 
2 24. Änderung Tarifblatt 

 
 



ALVicMEINc Vtr.ChUF;G'Jf«GSBhDrNC-J^G&-N ÜÜtR IKt l.£ j.h KSljNG VON VÄRME

AL’S Dt.M ?&SNK?iimTZ IN S':APEi,FKIX fM'8 Ffrnwdrfr.e)

In der Fass-anq vo^ Januar 1 ?32

Allgentcine Ver^^rgur.^^bcdingunger.

Sv^ci“ r.v«: hXoigcrid fiichC1'- tinders-fl ist, gelten die Allgemeinen

Richtlinien der Yerurdriung Uber dllgem-L'jr.e Bedingungen für die Versor- 

$nm3 mit Fcrnvijirme vcm 2O-Juni 198c {IKSSl/S-74P) sowie der Vertrag 

zwischen der FWVS und der MVA Stapelfeld gGmbH (m felgenden 'MVA1 

gen arjn t} v cro

fegenst and d er Lieferung

t.’ Sie F'VVf liefert nach Maßgabe der getroFfencr. Vereinbarungcr.

und der nachfolgender. Bastinunargen Wärme aus dem. Fcrnh.ciznctz.

'-2 Ais, Wärt er rSger dient Hei zw-sSEer r>it der vereinbarten Vorlauf-
temperarur.

2 . Verpflichtungen, der F?ZS

2.1 Coe i&r.mf1 ‘wird geliefert bis xur 

leistung. Kir.e Lieferung darüber 

Betrieii^mittel dies zul<issefi.

Höhe der vereinbarten Wärm.e- 

hiipius ist mdglicht sofern die

2.2 Seilte die FWVS durch Fälle höherer Gewalt oder sonstiger Umstände

- die abzuwenden nicht m ihrer Macht steht - zur Värmelicferung 

verhindert sein, sc ruht die Verpflichtung an der Wärmeversorgung, 

bis die Hindernisse oder Störungen und deren Folger» beseitigt sind.

Die Versorgung kann ferner zur Vorn<ihm,e dringender, betriebs

notwendiger Arbeiten unterbrochen werden-

5.3 Die FWVS wird bemüht sein» Jede Unterbrechung und Unregelmäßigkeit

(wie z.B. Druckschwankungen.) mJqlichst bald, xu beheben-



2.4 h-nchUr.'-c edier Schndcr.t’Tzdtz kennen weder jn den Falken der

Ziffer 2.2 noch m anderen Füller. (riu5genommen vora-fkzliches 

HaMlcln von Bed 1 enaC c ten der FWV£? cHer -deren Beauftragten) 

-qcwdhr t Herder;,

2.5 HfiTwjifcr bleibt Eigentum der MVA. Es enthält zum Schutz 

der Ferr.värm^- und Heizanlagen chemische Zusätze und kcinn zum 

Erkennpn von Vndichtxgkeiten eingefärbt werden.

Das Heizwas-or als G^br.iychswasser mehr verwendbar und

Z'jn uenuß ungeeignet.

3 ■ Ver^f Iicntungen d^-i Abnehricrs

3.1 Der Abner.rrcr verpflichtet sich Für die Dauer de*. 'Vertrages, 

seinen gesamten ■ärrtebedar? von der F¥VS zu beT.iehen, Er 

vertxChtet daraufr Wärme seiest zu erzeugen, öder von dritter 

Seite zu beziehen, es sei -denn, doS hierüber ausdrücklich 

ändere schriftliche Vereinbarungen. gatroFfen worden sind.

Im Falle der Euwidarhand’unu bestehen Für die F¥VS Schaden- 
ersatEansprUonc. {Abweichung 5 3 letzter Satz der AVS Ferriw&rrrse,)

3.2 Au-tgenomrcn hiervon sind Wärmeerseugungsanlagen, die nur zum 

betrieb ven Xc-chsteilen cder Hejzur.gsgeräten und/oder wegen 

Ihrer thermischer. Beschaffenheit nur tun kurzFri’itigen Gebrauch 

geeignet sind (z.S. Heizlüfters mobile Heizgeräte und dezentrale 

Va-rnwasserberei ter unu ciffcrsi’ *aT.i-’.v'.'.

3.3 Der Abnehmer durf die vereinbarte Värrseleistung (Anschlußwert) 

nur ■übsr=chreiter.f wenn hierüber vor Inanspruchnahme ein 

Ergänzungsvertrag abgeschlossen vorder ist. Die Tatsache 

einer Hehrlieferung ohne diesen Ergänzungsvertraq begründet 

keine Verpflichtung der FW7S zur dauernden Öercithaltung der 

hCheren Wdrneleiitung. Dem Abnehmer wird die in Anspruch 

gehömmene Mehrleistung Vüer entsprechend höhere Gebühren in 

Rechnung gestellt.
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Jer Äbr,e?’_mcr C.irf die WÜrffte nur tür die cL-jene vyrrevcr-JOi: tfung 

verwenden, Eine Vci terlicf crung TTUt-e ist nur noch vor -

herij’"’' ‘■'i’hriftla’her Zustimuny der ?'WV$ zliUI^si 5. Dritte im 

Sinriir dic'-cr Bestimmur^ sind nicht Personen, denen der Abnehm.rr 

tUi'} nut. WMrme zu versorgende Objekt yaru öder teilweise zur 

5utzu_n5 über Lassen rat (i.B, Mieter) >

3.51 öer Abneh.ter gestattet der FYVS, jetzt und in der Zukunftt 

unentgeltlich auf seinen Grundstück enf.^inwchl.der Gebäude - 

die Verlegung f Purchlcituung , -Jn terhal tung, Erneuerung und Knt- 

f rnu/i g von Fernheizleitungen., Leitungs trägem und Zubehör 

sowie die Ausführung aller darn.it zusarmenhängenden Arbeiten 

für die eigene Vär^eversorguny und die Versorgung Dritter. 

Soweit die Versorgung Pritter in. Frage steht, ist die Gestattung 

unabhängig von der LauTdaucr bzw- dem Veiterbestehen des Varme- 

lieferuiigsvertrages. Die ?vrs bemUht, daß der Abnehmer oder 

sonstige zur Nutzung Berechtigte möglichst wenig beeinträchtigt 

werden» unvermciclicn eintrctende Beeinträchtigungen hat der 

Abnehmer entSchädigungsics zu dulden- Für die Dauer des Bestehens 

der Ferr.hei&AnLagm dürfen auf dc^ Grundstück keine Maßnahmen 

getroffen werden, di« den Bestand, den Betrieb oder die Unter

haltung der Anl-fgt-n gefährden. Eine VerpflichtJng der FVVS zum 

Entfernen ihrer Anlagen nach Ablauf des Värselieferungsvertragcs 

besieht nicht-

3.6 Ist der Abnah&er nicht zugleich Grundstückseigentümerf so hat 

er dessen Zustirarung zur Grundstücks- und Gebäudeinanspruch- 

nähme sowie zur Herstellung der H^uSÄnschlußanlagcn in dem in 

Ziffer 3-5 bezeichneten Umfang zur Herstellung des Anschlusses 

beizubringen.

3.7 Der Abnenmer gestattet den Beauftr-tgter, der FWS den ungehinderten

Zugang tu Grundstück bzw. den darauf' befindlichen Gebäuden,

Fernheizeinrichtungsn aovia die Ausführung der notwendigen Unter

hai tungsarbe1ten T

darn.it


’ AriKr >■ 1

4.'5 wie Lils Ve-t’’pir.dung -des Fernheiinetzcs mit der A’^nchrficrrjinlage 

(Lic/r*rgrenr-t'; die?nrndcn Leitungen und Einrichtungen (Anschluß’' 

ardtigc), Vilrmerau^cher sowie die innerhalb der Anschluß“ 

anlace tefjr.dljeher Meßgeräte bleiben Eitrcntum der FVVS,

4.2 Der Abn'.hmer ist verpflichtet, die Anschlußanlage cinschl, 

der Ütfergtihcstation froütfr&i xu halten, auch wenn keine Wärme 

cntnc»Tjncn vird.

4.3 Der Abnehmer haftet für alle Schäden «An den Einrichtungen der 

F¥V5, Er ist Yerpi'licntet, der FV7S ur.wrzögiich jede Bßr.chädigur.g 

der Arsehlu-ßanlage - insbesondere jedes Undiehtwerden - mitÄU- 

teilen•

4.4 Lie HavptÄCsperrorgane dürfen vorn Abnehmer nur bei Gefahr oder

1äT 'S U t* * IrUciliche Auffcrceruno d^r FVVS gernkfl ihren Anweisungen 

geschlossen werden, uun öffnen der Hauptabsperrcrgane ist allein 

die FW'S berechtigt,

4.5 Soweit nichts anderes vereinbart i$t, befindet sich die Übcrgabc«- 

stcLLe an der Liefcrg-renze {-siehe Sehern.*)-

4.6 Wenn, die /^ochlußr-mlng« , wi^ im Falle der Versorgung von mehreren 

Gebäuden, GeOJiudeteilen ooer Eigentusswchnungcni den Zwecken mehrerer 

Abnehmer dient, stehen Rechte und Fflichten aus den Ziffern 4,1 

bis 4.5 den einzelnen Abnehmern und ihren etwaigen MiteigentU.mern? 1’ 

Mitberechtigten anteilig ia gleichen Verhältnis zu, eiit dem «sie an 

dem infrage stehenden Grundstück berechtigt sind.
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5 - A.TatT.ga-irn-e; t- a»l

5»1 r>e?— Värniebe-darf cSes- AtmeJ'tmer s wird von Goepfer-t ä Kenner unxd
PÄrtner r Beratende Ingenieure VBI r Hamburg, ges-chMtzt-

Der Atm.crlajtSrOJf' Scann den W-ärmet?edarf scineus Gebäudes du-r-ctfi eine- 
anerkannte Faahfirsna au-f seine tosten ermitteln Xa-sson.

5-S l>ä.e VerantworcÄieHSceit £"tkr- «üo Abnehmer anl ago obliegt dem 
Abnehmer -

5-3. lOiaarcikk die Vorn-aMm.^ otde-x* Unterlassung cl«“:jr F’r-UjPixo.g- oder Geneh — 
arLiguiFtg sowie durch riS e-ari Anschluß an das F'omhes i atra ox s& vtrtdl die 
Inbetriebnahme wird, eine Haftung der p-WS fUr die Ate-n.eHjriseir' — 
anl ago- nicht ■tsesgr’IXrtdl«t . e-s sei demrsi 9 dSesor Schaden ist atadf •ein 
vorsätzliches oder -grärot» fahrlässiges Handeln der 3FWS o<a.e“x- 
ihrer Seasuf tragten «.-uix-fcac:Icz.kjjftitar«n -

5 --4- TJi« F*WS Ma-Fte-X nicht JTilr* Schäden an cSoie Aton-eHmer anZ ag« oder 
sonst ä. ge Sotra^i,-dLers . die dadurch entsteherij d.aJ3 der Ahne Irtm. er "b-oi 
Störungen <3.er- Versor gungaanlage w«>t> s e-r-Jf tunx-esrs«! o Leitungen, umd 
Einri cht un gen nicht rechtzeitig entleert oder la« 1. t4F t <et: hat . 
«es so x. rf-cruri . dLafl e£ie FWVS schuldhaft eine ihr zumutbare tjoter— 
ric htung «let^ Abnehmers unt «z j-1 a-s- s<tn hat _

<5 . ?

Un x«:>'t>a~<e?c:hvxjaoa umd B« errtdi eruin/g Wärnael i, eferung

Cie yWS wir-d t>«e=jmtlira c s-oin« □«-d.® Unt erbrec H-utrasi oder Vzaz'er-sr«:! — 
mäBigkcit io der Uärmel i eferxing zu vermeiden t>^w- so serätan.«!. X 
atu. t»«ln.esl3«’n wi e= ess. technisch. utrxcS t>«: X jr-i X iCrH möglich i S X - _ JD-f. et 
F’WS haftet f'tir- keinerlei Sc:lxlica<=n r <3 £« siett äxsls unvermeidlichen 
Vnt erbrechim gen <a.«:r WSLxttsoX i.t-JPeEZ'Tjtri er auch vom Seiten d-er MVA 

«argfets-eio -

—. —*
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Die im berechtigt < be; öder au?.

ar.deren drwjcrd'-ri Grdtulc“ d;c Liefen ung der Ferr.wHrr.fi zu untcr- 

lir-ech^n eher eif'-cu^chrarucn, ohne rj.iß dr>zn Ab r. eh’n er ein Seh^den- 

ci‘'nirz1.ir.'.pru'- n c j'_> teh t, Solche Haßnahftieri •>■ j-11jetkx-'h zuvor 

»it dert Äbrichm-cr zeitlich abgcr.cuiwit werden.
*

^,3 Ute 3W£ k.irr d-.e Vär-eiieferung Fr^stloc. rin'.teilen f vcnr> der 

Abnehmer den Vertragjbcdintningt'n zuwicJcrhand-eH - 

Als 7uwvderh^diuny gelten irisbcSwnderc ;

6.J.1 "utritti-Verweigerung gegenüber den 3ec.o£tragten der FWS;

6.3.2 eigerard^hrige Ar.n'erixnq an den bcstehendr-r'i Einrichliutgen. 

er.tgf'gtri den Vertrag;

d.3.3 SeschÄdigur.g der der FäT/S gehörenden Bin: Achtungen 

wie Anschlu3anlaejen oder Heßeinrlchtixngcn bzw. 

VerletzurjC oder SeschSdigung irgendwelcher Plomben;

6.3.’l ur/cefugte Värmeentnalime oder -Verwendung;

6-3-5 h'ic’itzahlurig FäJliger Hechnunger. trotz Mahr.u:ig.

7 - v ert ragsdauer

7-1 Der vertrag wird t-unächst zum 31 .Cezeraber 2C08 abgescnlASSen. 

(Abweichung ven § 33 Abs- 1 AVB Femwärma.)

7.2 üer Vertrag verlängert sich um jeweils fünf Jahre, wenn nicht der 

Abnehmer oder d.e FWS ihr. raindest^n?. zwei J-ahre vor AblauP 

schriftlich kündigen, Sine Kündigung i-xt nur <fus wichtigem 

Cirund möglich-

Die Verpflichtung der WS auf Värmcliuferung erlischt, sobald 

für die WA di* kArmeliefcrung objektiv unmöglich itt oder die 

HLtllvÄr brennung eingestellt wird.

Ferr.wHrr.fi
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Teil 2 - Technische Richtlinien

1, Allgemeines

Die Richtlinien regeln die im Heizungsgeverbe bei Fernheizungen 

allgemein übliche Ausgestaltung der Wärmeversorgungsanlagen. 

Bei allen Anlagen sind die in Schleswig-Holstein geltenden 

Gesetze, Verordnungen und Vorschriften zu beachten.

2. Wärmebedarf / Anschlußvert

Zur Ermittlung des Wärmebedarfes oder einer kennzeichnenden 

Leistung gelten die einschlägigen DIN-Vorschriften in der jeweils 

geltenden neuesten Fassung. Der so ermittelte Wärmebedarf ist die 

Basis für die Errechnung und Festlegung des Anschlußwertes. Der 

Wärmebedarf ist der FWVS vom Abnehmer mitzuteilen; sofern der 

Abnehmer seinen Wärmebedarf nicht mitteilt (Teil 1, 5.l), gilt 

die Schätzung von Goepfert & Reimer und Partner.

2.1 Raumheizung :

Der Wärmebedarf wird grundsätzlich nach DIN 4701, Betriebsweise I, 

bestimmt. Kann die Wärmebedarfsrechnung nach DIN 4701 nicht vorge

nommen werden, so tritt an ihre Stelle der nach DIN 4703, Blatt 1 

und 2, ermittelte Wärmebedarf.

Ist auch die Ermittlung nach DIN 4703, Blatt 1 und 2, nicht möglich, 

so wird der Wärmeanschlußwert von der FWVS nach Erfahrungswerten 
festgelegt (Schätzung Goepfert & Reimer und Partner).

2.2 Brauchwasser :

2.2.1 Für die zur Brauchwassererzeugung vorgesehenen Speicher

geräte erfolgt keine Zurechnung zum Anschlußwert.

2.2.2 Die Installation von Geräten zur Erzeugung von Brauchwasser 

aus dem Fernwärmenetz erfolgt auf losten des Abnehmers.

- 8 -
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3. V&rmeträger

Als Värmeträger dient chemisch aufbereitetes Wasser. Die 

Entnahme von Heizungsvasser aus dem Versorgungsnetz ist 

untersagt»

F

3.1 Temperatur :

Die Vorlauxtemperatur im Fernheiznetz beträgt maximal 110 °C; 

sie wird gleitend in Abhängigkeit von der Außentemperatur 
verringert. Die minimale Vorlauftemperatur ist 75 °C.

Die Rücklauftemperatur darf auch bei maximaler Vorlauftemperatur 
und bei minus 15 °C Außentemperatur beim Verlassen der Abnehmer- 

anlage 60 °C nicht überschreiten. Die Wärme darf aus dem Versor

gungsnetz nur über zugelassene Wärmetauscher entnommen werden.

3.2 Druckverhältnisse

Der Überdruck beträgt im Vorlauf am Hauseingang 6,0 bis 10,5 bar, 

im Rücklauf maximal 6,0 bar. Durch die in der Anschlußanlage beim 
Abnehmer eingebauten Regeleinrichtungen wird dem Abnehmer ein 

Differenzdruck von mindestens 0,2 bar zur Verfügung gestellt.

3.3 Betriebszeiten :

Die Fernwärmeversorgung wird ganzjährig betrieben. In Ausnahme

fällen kann die Betriebs'zeit nach den betrieblichen Erforder

nissen geändert werden.

- 9 -
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4. Anschlußanlage einschließlich Ifoergabestation

Für die Anschlußanlage einschließlich übergabestation ist vom 

Abnehmer ein geeigneter, möglichst schalldämmender, nicht an 

Schlafzimmer grenzender, abschließbarer Raum mit ausreichender 

Beleuchtung, Be- und Entlüftung zur Verfügung

zu stellen. Der Ort der Übergabestation ist so zu legen, daß 

die Fernheizleitung auf kürzestem Wege angeschlosser. werden kann. 

Der Ort der Station ist im Einvernehmen mit der FWS festzulegen, 

Eine Steckdose ist vorzusehen. Die Größe des Raumes ist abhängig 

von der Maximalleistung der von der Station zu versorgenden Anlage. 

Der ungehinderte Zugang zur Hausstation ist jederzeit sicherzu

stellen.

5. Sonstige Bestimmungen

Die Wärmeversorgung wird erst aufgenommen, wenn das zu versorgende 

Gebäude vollständig mit Fenstern und Türen versehen sowie gegen 

Außenlufteinflüsse abgedichtet ist und keine Frostgefahr besteht.

6. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Stapelfeld.

10



Fernwärmeversorgung Stapelfeld

befergrenzfi
t ÜbergabesMel

1 Houptabsperrorgane
2 SchmutzWhger
3 Wärffsetouscber
4 SiCherheitsvenhl *
5 Warmemengenzöhler
6 Stellglied- Temperaturregelung o
7 OrtK-kmefistelle
ß Temperoturmenttelte



Eer Grundpreis isc das van der YSrawnenge

imabhäng^ge Entg-el: ,für die der tJbergab-e^telle bereit- 

ge?;i:ellte Leistung. 

Er beträgt

1. je Vchnflache und Jahr [II SVOj Sr5Q DH

£> je V» ÄttSChlußvert und Jahr 28,- DH

1.2 Arbeitsprsis £ür Kcmahsizung :

Der ArbeitspreiÄ ist das von der abgencumenen 

Värme^erig* abhängige Entgelt.

Er betragt je QJ ¥5rne 5,60 DX.

2. losten des AnschlussesH.1!^^ . ,.i ,■ t-jimir, —,~.  1---- . i . r ■ ■ ii i

Filr die Herstellung des Ferr.värr.ear.schlusses wird 

ein einmaliger Betrag erheben.

Er beträgt i'Ur Abnehmer siit ieinejE Anschlußwert

von 1 bis iS k¥ S^COI,- DH

von bis 16 kW 7,000,- DM

von 3? bis 60 W 8.00C,- DM

von bis 90 kV 9,000,- DM

ven 91 bis 120 kW 10.000,- DH.

Über 120 kW gilt eine Sonderregelung; dies gilt ewch für 

Gewerbebetriebe ohne Wohnfläche.

Abweichung § 9 Abs. 2



Die unter Ztffcr ' . urJ 2, gcr.cwntcn Preise beziehen sich auf 

den Fj ei ~ s: .vd Ü’. j <\r,-u jr Sir vrHtn<l(,rn sich den

r acnstchcr^df r. » rei srevi - lornfarzncln :

>, ’ Anbeitsprcis '.

Der Arbe i t’.-rrci!? crcmdil 4 . P teyich? ssch auf die Basis 

0fC?5 EK/kVh Erlöse .ilis Sr me, 1; yf erun'jen der MVA an die 

Dchl es-wr.t^. Der Arter’-$ qleitüt mit dem Jahrp-ndurch- 

sch". t tsprers, de;: die Schlesvji^ der MVA für die UeferLing 

von Strem vcrcUtee.
W

cem Grisndpreis nacn '.".i Liefen die Beddng'u.n.gen (insbesondere 

Zmser.J zugrunde, die für die FW5 b^i der Becchux runjj v-on 

FrtimdkaziiAi nur V'lndnzier-_r.g der FeTnvSr*nesrerSürgiung zu 

axzep-i^ren sindr Hei einer Anp^Si-wc dieser Ecdintfimgen 

von selten des Qeldgeba(z-t1. Zinssenkungen oder -erhthungen) 

wird der Grundpreis 1.1.' ir entsprechender W^i^e verhindert 

{.a'bgfe'-erjkt tz«. ernchtj .

5er Gmr.dprets niir. *,1.P MnderT. eich wie felgt ■

GP = GP0 ’ tO,5G ‘ “)
L'O l^Q

In dieser 'fcrr.-el bedeuten

GP neuer Grundpreis 1.1-2

Gh alter Grundpreis irl-2ö

for t sc r i r i e r.e turiPLichc Vergütung

fd; Pe,,-er iß der Lchngruppi? TV, Stufe 6

(’i 1 ehe des Abrechnungszeiträumen (DM/h)



L l f I ul h? Ver!-(U*uns’ sUr Meiicr in d^r

Lohngruppe 17, ,'Uj£> b (r allSruppc 4.9) F 

de--’, BLi.de'.n^nte 11 aj i f c.-, für Arbeiter der 

Gcuncirden IP;.

Aunjung^Wi-rt P'.i?/,!:? I>M bei *74 h/Hon.it 

\M 11 rcl’-ert)

Tar ix'vcrt r sgä £Ur '■?3'‘J

IW fort-je’ichri^hfner durch.7r?iru r rlichcr Index 

des Abrcrh.’iu*igsÄ.*->i 1 dut Erzeugerpreise

geverbl ; «.-hfir Produkte fsi-ehe IM0)

1K... Äusjait^sir.dcxst^nd der Erzeugerpreise gewerblicher 

Produkte Ir.l ar.d-absar?.) , Grupp« Pt ahibauerzeugnisse 

ur.d ’Athier.-enfahrzeuce, 

verLrf'“rtt L-tr," vetri bta'. - sebpn Hund.esar.t r Wiesbaden f 

in Fäc?.s?ne '7, Reihe 2-

Stsind 120, Basis 1976.

Ar.schi ußxostcn :

Dia .-.nschluBkostst. genaE 2. gelten für eine Beantragung des 

Anschlusses bis zur. 27.Februar ■* &S2. Für einen späteren 

Anschluß (bzw. sine spätert» Pear.tragung) erhöhen sich die 

Anschlußkuiter. gemäß 2. un 70 Prozent; ansc-nsccr. lindern sie 

Sich nach der gleichen Formel wie der Grundpreis 1,1,2, 

Ist der Anschluß ■«eqeu der bpsandpran Lage des Grundstücks 

üder aus soriütigcn tcchruschan oder wirtschaftlichen Gründen 

put erheblichen Schwierigkeiten oder besonderen Haßnah-’nen und 

Aufwendungen ^erhundec, kann die FWVS den AnHrhluü ^hlehnen. 

- 14 -

h/Hon.it


ijic-4 qi 1L riichi-, sich rhrr Kunde b'CrpiterkldrtT 

nn’icn den -Lnusrin^chlußXQ-ntrn auch ehe entstehenden 

Mehrkosten hui den leitungubHU bis zui Hohe von 7ü !* 

zu tragen. Auf Verlangen dea rernwärmEveroorgungs- 

untern^hnens ist Sicherheit Tür zusätzliche AufwenduriqL’n 

zu leisten.

uhese l iefarbedmg.jngen treten 3m 11-. Februar 1992 

m Kraft.

Stapelfeld, den 11. ^ebruar 1982

Dis Gemeindevertretung



Tarifblatt                            24. Änderung ab 01.01.2024 
 
 
1. Wärmepreis 
 
1.1 Grundpreis 

Der Grundpreis ist das von der abgenommenen Wärmemenge unabhängige Entgelt 
(Netto) für die an der Übergabestelle bereitgestellte Leistung.  

 
Er beträgt 
1. je qm Wohnfläche und Jahr (II BVO)        3,50 EURO 

 
2. Anschlusspreis KW - Anschlusswert und Jahr je KW   18,00 EURO 

 
1.2 Arbeitspreis für Raumheizung 

Der Arbeitspreis ist das von der abgenommenen Wärmemenge abhängige Entgelt. 
 

Er beträgt je MWh Wärme       74,00 EURO 
 
2. Kosten des Anschlusses 
 
Wird ein Haus in einem Neubaugebiet angeschlossen, ist die Fernwärmeleitung bis an die 
Grundstücksgrenze aus den Erschließungskosten zu bezahlen (ca. 4.500,00 EURO). 
 
Der Grundstückseigentümer hat für den Anschluss seines Hauses einen einmaligen 
Anschlusskosten-Beitrag zu entrichten, und zwar:  
 

von   1 – 29 KW      7.900,00 EURO 
von 30 – 36 KW      8.800,00 EURO 
von 37 – 60 KW    10.500,00 EURO 

 
Werden Anschlüsse für Grundstücke im Dorfgebiet beantragt, werden die Kosten bis 2 x 6 m 
Außenrohrverlegung bei 1 Anschlusswert bis 36 KW auf 7.700,00 EURO (Netto) festgesetzt. 
Zusätzliche Außenrohrverlegung für den Anschluss werden dem Anschließer nach Kostenauf-
wand berechnet. 
 
Die Anschlusswerte von 37 - 60 KW verteuern sich um 20 %, die von 61 - 90 KW um 40 % der 
festgesetzten Anschlusskosten. Anschlusswerte über 90 KW müssen vertraglich gesondert 
vereinbart werden. 
 
Die Grundpreise und die Anschlusskosten laut Tarifblatt vom 12.12.2022 (23. Änderung) 
werden mit in Kraft treten dieser Änderung aufgehoben. 
 
Die Gemeindevertretung beschloss die Preisänderungen am 04.12.2023. 
Die 24. Änderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Stapelfeld, 05.12.2023 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
Martin Wesenberg 
Bürgermeister 
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